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Bebauungsplan Nr. 91 3. Änderung Würdigung Stellungnahme Energienetze 
Bayern 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Energienetze Bayern vom 24.11.2025 

 



  
Lageplan mit Darstellung der Gasleitung

 
 
 
    
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der Hinweis auf die im Plangebiet verlaufende Gas-Hochdruckleitung ist berechtigt. Zuletzt 



erging ein Hinweis im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplanes. Es ist davon 
auszugehen, dass die Leitungstrasse auch unabhängig vom Bebauungsplan durch 
Dienstbarkeiten gesichert ist. 
 
Die Lage der Gasleitung im Baufeld des Bahnhofsgebäudes ist mit ihrem Schutzbereich 
nachfolgend dargestellt. (Bereich nordöstliche Ecke HD 0351) 

 
 



 
 
Die Leitung verläuft durch den nördlichen Bereich des Plangebietes und dann außerhalb des 
Umgriffs nach Süden bzw. entlang der Staatsstraße. In der festgesetzten Fläche zum 
Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ist wegen der Leitungstrasse einschließlich eines 
4 m breiten Schutzstreifens ein Bereich im Abstand von ca. 6,80 m ab der nördlichen 
Grundstücksgrenze betroffen. In diesem Bereich ist keine Anpflanzung von Bäumen oder 
einer Hecke möglich, sondern nur die Wiesenpflanzung. Zeichnerisch ist dieser Bereich als 
Teilfläche abzugrenzen, für den textlich dann nur eine Wiesenanpflanzung zulässig ist. 
 
Im Bereich des langfristig geplanten Bahnhofsgebäudes tangiert die Leitung leicht die 
überbaubare Fläche. Da es sich hier um eine langfristige Planung und Flächensicherung 
handelt und 
das Grundstück im Eigentum der Gemeinde steht, erscheint eine verbindliche Regelung 
und Verlegung zum jetzigen Zeitpunkt unverhältnismäßig. Die Leitung und auch der 
gewünschte freizuhaltende Bereich sind als Hinweis im Bebauungsplan darzustellen und 
können im Rahmen der nachgelagerten Objektplanung berücksichtigt werden. 
 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung der Stellungnahme entsprechend dem 
Sachvortrag. 
 
Im Bebauungsplan wird Planzeichnung und textliche Festsetzung dahingehend ergänzt, 
dass der Schutzbereich der Leitung im Bereich der Pflanzfläche nur als Wiese ausgebildet 
werden darf. Im Übrigen wird die Leitungstrasse mit ihrem Schutzbereich nachrichtlich im 
Bebauungsplan dargestellt wird mit dem Hinweis, dass diese im Rahmen der Objektplanung 
zu berücksichtigen ist. 
 
 



 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 


